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BESCHLUSSANTRAG: 
 
Kenntnisnahme 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Die Erträge und Aufwendungen der Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit an 
den beruflichen Schulen des Landkreises sind im Haushaltsplan 2017 im Teil-
haushalt 6, Ergebnishaushalt, bei Produktgruppe 3620 (P362002) veranschlagt. 
In 2017 beträgt der Nettoaufwand 497.600 EUR (Erträge = 339.000 EUR und 
Aufwendungen = 836.600 EUR). 
 
Für das Personal im Bereich der Jugendberufshilfe beträgt die Landesförderung 
bei insg. 4,75 Planstellen rd. 48.400 EUR. Durch die Überleitung der Jugendbe-
rufshilfe in die Schulsozialarbeit erhöhen sich die Landeszuschüsse für diese 
Stellen ab 01.08.2017 auf jährlich rd. 79.300 EUR (4,75 Planstellen x 16.700 
EUR).  
 
Zudem führt die Einsparung einer 1,0-Stelle Schulsozialarbeit zu einer Reduzie-
rung der Personalaufwendungen von rd. 50.000 EUR.  

  Sitzungsvorlage 
 

Landkreis
Esslingen
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Sachdarstellung:
 
In der Sitzung des Kultur- und Schulausschusses am 30.06.2016, wurde im 
Rahmen der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für die beruflichen 
Schulen über das Thema Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit beraten. Da-
bei ist hinsichtlich der Personalausstattung folgende Festlegung getroffen wor-
den:  
 

Schule 
Jugendberufshilfe 

Stellenanteile 
-unbefristet- 

Schulsozialarbeit 
Stellenanteile 
-unbefristet- 

 
Schulsozialarbeit 

mit Blick auf 
VABO/VAB – 
Stellenanteile 

variabel/befristet 
 

Friedrich-Ebert-Schule 
Esslingen 1,0 0,75 

Pro 8 Klassen 
VABO/VAB etwa 

150 Schüler 
 

1 Vollzeitstelle; 
 

Pro 2 Klassen 
Schaffung eines 
Anteils von 0,25; 

Kumulation am Zent-
rum möglich und 

gewünscht 

John-F.-Kennedy-
Schule Esslingen 0,25 0,75 

Käthe-Kollwitz-Schule 
Esslingen 1,0 0,75 

Jakob-Friedrich-
Schöllkopf-Schule 
Kirchheim 

0,25* 
(Kooperation, keine Planstelle) 

0,75 

Max-Eyth-Schule  
Kirchheim 

0,25* 
(Kooperation, keine Planstelle) 

0,75 

Albert-Schäffle-Schule 
Nürtingen 0,7 0,75 

Fritz-Ruoff-Schule 
Nürtingen 0,8 0,75 

Philipp-Matthäus-Hahn-
Schule Nürtingen 1,0 0,75 

gesamt 5,25 6,0 

* Stellenanteile in Kooperation sind nicht förderfähig 
 
Mit Schreiben vom 23.11.2016 teilte das Ministerium für Kultus, Jugend und 
Sport Baden-Württemberg mit, dass die Landesförderung im Rahmen des Pro-
jektes „Jugendberufshelfer“ zum 31.03.2017 eingestellt wird. Hintergrund für die-
se Maßnahme stelle die Notwendigkeit dar, einen Beitrag zur Konsolidierung des 
Landeshaushaltes zu erbringen (vgl. Anlage). Mittlerweile sind diese Planungen 
verworfen worden. Im Zuge des Paktes für Integration zwischen dem Sozialmi-
nisterium und den Kommunen soll das Projekt zumindest für die Jahre 2017 und 
2018 fortgeführt werden. Wie jedoch die Zukunftsperspektiven des Projektes 
aussehen, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht verlässlich einschätzen.  
 
Über das Landesprojekt Jugendberufshelfer konnte im Jahr 2016 ein Zuschuss 
pro Vollzeitstelle in Höhe von 10.190 EUR vereinnahmt werden. Die Förderung 
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wird voraussichtlich für die Jahre 2017 und 2018 in gleicher Höhe gewährt. Wie 
bereits ausgeführt, ist die Fortführung des Projektes darüber hinaus derzeit äu-
ßerst ungewiss.  
 
Vor diesem Hintergrund hat die Verwaltung im Zusammenwirken mit den Schul-
leitungen der beruflichen Schulen die konzeptionelle Ausrichtung in den Berei-
chen Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit kritisch hinterfragt. Zwar bestehen 
schwerpunktmäßige Unterschiede, jedoch verfolgen beide Bereiche im Kern die 
gleichen Ziele. Zudem ist festzustellen, dass die Jugendberufshilfe in einem ge-
wissen Umfang regelmäßig Aufgaben der Schulsozialarbeit leistet. Umgekehrt 
werden im Bereich der Schulsozialarbeit Themen der Jugendberufshilfe abge-
deckt.  
 
Die Rahmenkonzeption Schulsozialarbeit im Landkreis Esslingen, welche dem 
Jugendhilfeausschuss am 16.03.2017 zur Kenntnis gegeben worden ist (Vorlage 
Nr. 12/2017), weist aus diesem Grund explizit darauf hin, dass Schulsozialarbeit 
auch am Übergang Schule und Beruf tätig ist. Insoweit sind sich die Verwaltung 
und die Schulleitungen einig, dass ein Festhalten an der bisherigen Struktur Ju-
gendberufshilfe/Schulsozialarbeit wenig sinnvoll ist. Vielmehr sollte die Jugend-
berufshilfe integraler Bestandteil der Schulsozialarbeit sein und entsprechend in 
diesen Bereich überführt werden.  
 
Dadurch ergeben sich mehrere Vorteile:  
 
1) Abgrenzungsprobleme und Zuständigkeitsfragen zwischen Jugendberufshilfe 

und Schulsozialarbeit werden künftig vermieden. Infolgedessen wird bei glei-
cher Leistung die Flexibilität in der Koordination und Steuerung der Schulso-
zialarbeit an der Schule gesteigert.  

2) Die höhere Flexibilität führt dazu, dass an den Standorten in Esslingen und 
Nürtingen jeweils eine 0,5-Stelle Schulsozialarbeit eingespart werden kann.  

3) Durch die Rahmenkonzeption Schulsozialarbeit im Landkreis Esslingen, wird 
das Leistungsspektrum als Orientierungsmaßstab klar beschrieben und für 
alle Schulsozialarbeiter/-innen einheitlich geregelt. 

4) Die Schulsozialarbeit ist grundsätzlich förderfähig. Die Landesförderung be-
trägt aktuell 16.700 EUR pro Vollzeitstelle. Für die 4,75-Planstellen können 
dadurch die Einnahmen um rd. 30.900 EUR auf insg. 79.300 EUR erhöht 
werden. 

 
Der Bewilligungszeitraum für Schulsozialarbeit beläuft sich vom 01.08 – 31.07. 
des Folgejahres. Aus diesem Grund ist beabsichtigt, die Zusammenführung for-
mal zum 01.08.2017 umzusetzen. Die Verwaltung wird entsprechende Förderan-
träge stellen.  
 
 
 
Dr. Marion Leuze-Mohr 
Erste Landesbeamtin 


